
Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll  

Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben)  

Allgemeine Angaben  

Plan/Vorhaben (Bezeichnung): Ersatzneubau Hochspannungsverbindung Bredenwinkel - Borken 

Plan-/Vorhabenträger (Name): Amprion GmbH Antragstellung (Datum): vermutlich 2011 

Kurze Beschreibung des Plans/Vorhabens (Ortsangabe, Ausführungsart, relevante Wirkfaktoren); ggf. Verweis auf andere Unterlagen. 

 
 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung des Vorhabens ausgelöst 
werden?  

 ja  nein  
Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe)  

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:  

Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs- 
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  

 ja  nein  
Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden:  

Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche 
Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren 
Verletzungen oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit 
einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende 
Hinweise auf einen nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-
Betrachtung rechtfertigen würden.  

  

Alle in Kap. 3.2.1. in der Tabelle 3-1 aufgelisteten Fledermausarten sowie alle in Kap. 3.4.1. in der Tabelle 3-3 aufgelisteten 
Brutvogelarten im günstigen Erhaltungszustand. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 



Nur wenn Frage in Stufe II „ja“: 

 

 

Kurze Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses und Begründung warum diese dem Arten-
schutzinteresse im Rang vorgehen; ggf. Darlegung warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird 
und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert wird; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Kurze 
Darstellung der geprüften Alternativen, und Bewertung bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. 

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

 ja  nein 
 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?  ja  nein 
 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei 
europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang 
IV-Arten günstig bleiben? 

 ja  nein 
 

Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 

 Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand der 
Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten 
günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 45 Abs. 7 
BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“). 

 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

 Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht 
weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht behindert. 
Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“). 

 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“:  

 Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird 
eine Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt.  

Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 

 

  
 



B.) Antragsteller (Anlage Art-für-Art-Protokoll“)  
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

 

 

Baumfalke Falco subbuteo 

Schutz-und Gefährdungsstatus der Art 

 FFH-Anhang IV-Art 

 europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

3 

Nordrhein-Westfalen 

3 
 

Messtischblatt 

4207 
 

Erhaltungszustand in Nordrhein-
Westfalen 

 atlantische Region    kontinentale Region 

 grün   günstig 

 gelb   ungünstig / unzureichend 

 rot     ungünstig / schlecht 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 A   günstig / hervorragend   

 B   gelb ungünstig / unzureichend  

 C   rot ungünstig / schlecht  

 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

Einmaliger Nachweis eines jagenden Ind. im UR. Da infolge des Landschaftsverbrauches keine Flächen 
verloren gehen, die das Nahrungsangebot für den Baumfalken in erkennbarer Weise reduzieren, und diese 
Art zudem einen sehr großen Aktionsraum aufweist, ist keine Betroffenheit erkennbar. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements  

Spezielle Maßnahmen werden nicht benötigt. 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

Es verbleibenden keine relevanten Auswirkungen. 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ja nein  

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem 
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 ja  nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs-und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs-oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 
 

 ja  nein 



4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, 
ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erhalten bleibt?  

 ja  nein 

 
Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)  

1. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja  nein 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in 
der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das 
Vorhaben sprechen.  

 

2. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 

 

 ja  nein 

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit. 

 

3. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen 
Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig 
bleiben? 

 

 ja  nein 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem 
Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige 
Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert 
wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).. 

 

 

 

 



B.) Antragsteller (Anlage Art-für-Art-Protokoll“)  
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

 

 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 

Schutz-und Gefährdungsstatus der Art 

 FFH-Anhang IV-Art 

 europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

– 

Nordrhein-Westfalen 

2 
 

Messtischblatt 

4207 
 

Erhaltungszustand in Nordrhein-
Westfalen 

 atlantische Region    kontinentale Region 

 grün   günstig 

 gelb   ungünstig / unzureichend 

 rot     ungünstig / schlecht 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 A   günstig / hervorragend   

 B   gelb ungünstig / unzureichend  

 C   rot ungünstig / schlecht  

 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

3 Reviere im UR. Da sich die beanspruchten Flächen allesamt deutlich außerhalb des Aktionsraumes des 
Gartenrotschwanzes befinden und zudem ausgeräumtes Offenland betreffen, das vom Gartenrotschwanz 
nicht genutzt wird, ist keine Betroffenheit erkennbar. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements  

Spezielle Maßnahmen werden nicht benötigt. 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

Es verbleibenden keine relevanten Auswirkungen. 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ja nein  

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem 
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 ja  nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs-und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs-oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 
 

 ja  nein 



4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, 
ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erhalten bleibt?  

 ja  nein 

 
Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)  

4. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja  nein 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in 
der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das 
Vorhaben sprechen.  

 

5. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 

 

 ja  nein 

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit. 

 

6. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen 
Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig 
bleiben? 

 

 ja  nein 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem 
Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige 
Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert 
wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).. 

 

 

 

 



B.) Antragsteller (Anlage Art-für-Art-Protokoll“)  
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

 

 

Großer Brachvogel Numenius arquata 

Schutz-und Gefährdungsstatus der Art 

 FFH-Anhang IV-Art 

 europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

1 

Nordrhein-Westfalen 

2 
 

Messtischblatt 

4207 
 

Erhaltungszustand in Nordrhein-
Westfalen 

 atlantische Region    kontinentale Region 

 grün   günstig 

 gelb   ungünstig / unzureichend 

 rot     ungünstig / schlecht 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 A   günstig / hervorragend   

 B   gelb ungünstig / unzureichend  

 C   rot ungünstig / schlecht  

 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

2 Reviere im UR, davon eines im Wirkraum Störungen im Umfeld der KÜS Diestegge. Da es sich um eine 
störungsempfindliche Art handelt, kann es zu einer Betroffenheit dieses Revieres kommen. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements  

Zeitliche Beschränkung aller Baumaßnahmen, die im Zusammenhang mit der KÜS Diestegge stehen (keine 
Baumaßnahmen ab Mitte März bis Mitte Juni während der Brutperiode des Großen Brachvogels). 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

Es verbleibenden keine relevanten Auswirkungen. 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ja nein  

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem 
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 ja  nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs-und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs-oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 
 

 ja  nein 



4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, 
ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erhalten bleibt?  

 ja  nein 

 
Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)  

7. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja  nein 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in 
der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das 
Vorhaben sprechen.  

 

8. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 

 

 ja  nein 

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit. 

 

9. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen 
Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig 
bleiben? 

 

 ja  nein 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem 
Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige 
Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert 
wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).. 

 

 



B.) Antragsteller (Anlage Art-für-Art-Protokoll“)  
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

  

 

Rebhuhn Perdix perdix 

Schutz-und Gefährdungsstatus der Art 

 FFH-Anhang IV-Art 

 europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

3 

Nordrhein-Westfalen 

3 
 

Messtischblatt 

4207 
 

Erhaltungszustand in Nordrhein-
Westfalen 

 atlantische Region    kontinentale Region 

 grün   günstig 

 gelb   ungünstig / unzureichend 

 rot     ungünstig / schlecht 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 A   günstig / hervorragend   

 B   gelb ungünstig / unzureichend  

 C   rot ungünstig / schlecht  

 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

6 Reviere im UR. Aufgrund der Lebensraumansprüche des Rebhuhns ist davon auszugehen, dass die 
bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen zu großen Teilen den Ansprüchen des Rebhuhns 
entgegenkommen und die Situation im Vergleich zum status quo sich sogar verbessert, so dass keine 
Betroffenheit erkennbar ist. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements  

Spezielle Maßnahmen werden nicht benötigt. 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

Es verbleibenden keine relevanten Auswirkungen. 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ja nein  

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem 
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 ja  nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs-und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs-oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 
 

 ja  nein 



4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, 
ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erhalten bleibt?  

 ja  nein 

 
Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)  

10. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja  nein 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in 
der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das 
Vorhaben sprechen.  

 

11. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 

 

 ja  nein 

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit. 

 

12. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen 
Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig 
bleiben? 

 

 ja  nein 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem 
Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige 
Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert 
wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).. 

 

 

 



B.) Antragsteller (Anlage Art-für-Art-Protokoll“)  
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

 

 

Schwarzmilan Milvus migrans 

Schutz-und Gefährdungsstatus der Art 

 FFH-Anhang IV-Art 

 europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

– 

Nordrhein-Westfalen 

R 
 

Messtischblatt 

4207 
 

Erhaltungszustand in Nordrhein-
Westfalen 

 atlantische Region    kontinentale Region 

 grün   günstig 

 gelb   ungünstig / unzureichend 

 rot     ungünstig / schlecht 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 A   günstig / hervorragend   

 B   gelb ungünstig / unzureichend  

 C   rot ungünstig / schlecht  

 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

Einmaliger Nachweis eines jagenden Ind. im UR. Da infolge des Landschaftsverbrauches keine Flächen 
verloren gehen, die das Nahrungsangebot für den Schwarzmilan in erkennbarer Weise reduzieren, und diese 
Art zudem einen sehr großen Aktionsraum aufweist, ist keine Betroffenheit erkennbar. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements  

Spezielle Maßnahmen werden nicht benötigt. 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

Es verbleibenden keine relevanten Auswirkungen. 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ja nein  

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem 
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 ja  nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs-und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs-oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 
 

 ja  nein 



4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, 
ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erhalten bleibt?  

 ja  nein 

 
Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)  

13. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja  nein 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in 
der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das 
Vorhaben sprechen.  

 

14. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 

 

 ja  nein 

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit. 

 

15. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen 
Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig 
bleiben? 

 

 ja  nein 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem 
Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige 
Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert 
wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).. 

 

 

 

 



B.) Antragsteller (Anlage Art-für-Art-Protokoll“)  
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

  

 

Turteltaube Streptopelia turtur 

Schutz-und Gefährdungsstatus der Art 

 FFH-Anhang IV-Art 

 europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

3 

Nordrhein-Westfalen 

2 
 

Messtischblatt 

4207 
 

Erhaltungszustand in Nordrhein-
Westfalen 

 atlantische Region    kontinentale Region 

 grün   günstig 

 gelb   ungünstig / unzureichend 

 rot     ungünstig / schlecht 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 A   günstig / hervorragend   

 B   gelb ungünstig / unzureichend  

 C   rot ungünstig / schlecht  

 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

4 Reviere im UR. Aufgrund der Lebensraumansprüche der Turteltaube ist davon auszugehen, dass die 
bauzeitlich in Anspruch genommenen Flächen insbesondere im Hinblick auf die Nahrungsverfügbarkeit zu 
großen Teilen den Ansprüchen der Turteltaube entgegenkommen und die Situation im Vergleich zum status 
quo sich sogar verbessert, so dass keine Betroffenheit erkennbar ist. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements  

Spezielle Maßnahmen werden nicht benötigt. 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

Es verbleibenden keine relevanten Auswirkungen. 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ja nein  

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem 
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 ja  nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs-und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs-oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 
 

 ja  nein 



4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, 
ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erhalten bleibt?  

 ja  nein 

 
Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)  

16. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja  nein 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in 
der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das 
Vorhaben sprechen.  

 

17. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 

 

 ja  nein 

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit. 

 

18. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen 
Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig 
bleiben? 

 

 ja  nein 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem 
Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige 
Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert 
wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).. 

 

 



B.) Antragsteller (Anlage Art-für-Art-Protokoll“)  
Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten 

(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)  

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

 

 

Wespenbussard Pernis apivorus 

Schutz-und Gefährdungsstatus der Art 

 FFH-Anhang IV-Art 

 europäische Vogelart 

 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

V 

Nordrhein-Westfalen 

2 
 

Messtischblatt 

4207 
 

Erhaltungszustand in Nordrhein-
Westfalen 

 atlantische Region    kontinentale Region 

 grün   günstig 

 gelb   ungünstig / unzureichend 

 rot     ungünstig / schlecht 

 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr. 2) oder 
voraussichtlichem Ausnahmeverfahren (III)) 

 A   günstig / hervorragend   

 B   gelb ungünstig / unzureichend  

 C   rot ungünstig / schlecht  

 

Arbeitsschritt II.1: Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  

(ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

Einmaliger Nachweis eines jagenden Ind. im UR. Da infolge des Landschaftsverbrauches keine Flächen 
verloren gehen, die das Nahrungsangebot für den Wespenbussrad in erkennbarer Weise reduzieren, und 
diese Art zudem einen sehr großen Aktionsraum aufweist, ist keine Betroffenheit erkennbar. 

Arbeitsschritt II.2: Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements  

Spezielle Maßnahmen werden nicht benötigt. 

Arbeitsschritt II.3: Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände  

(unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)  

Es verbleibenden keine relevanten Auswirkungen. 

1. Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? ja nein  

(außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem 
Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 ja  nein 

2. Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs-und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der 
Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

3. Werden evtl. Fortpflanzungs-oder Ruhestätten aus der Natur 
entnommen beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 
 

 ja  nein 



4. Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, 
ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 
erhalten bleibt?  

 ja  nein 

 
Arbeitsschritt III: Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
(wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)  

19. Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja  nein 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen Populationen der Art (lokale Population und Population in 
der biogeografischen Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, die für den Plan/das 
Vorhaben sprechen.  

 

20. Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 

 

 ja  nein 

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit. 

 

21. Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen 
Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig 
bleiben? 

 

 ja  nein 

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem 
Zeitrahmen für deren Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. ggf. Darlegung, warum sich der ungünstige 
Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert 
wird (bei FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).. 

 

 

 

 


